
 

Stadt Cottbus / mešto Chóśebuz 
Der Oberbürgermeister 

 

Vorlagen-Nr. 

StVV OB-005/23 

HA       

   

Geschäftsbereich: OB Fachbereich: BOB Termin der Tagung: 25.01.2023 
 

Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 

Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Oberbürgermeister 

 Ausschuss für Haushalt und Finanzen 

 Ausschuss für Recht, Ordnung, Sicherheit und 
Petitionen 

 Ausschuss für Soziales, Gesundheit und 
Rechte für Minderheiten 

 Ausschuss für Bildung, Sport, Kultur und 
sorbisch/wendische Angelegenheiten 

 Ausschuss für Wirtschaft, Beteiligung und 
Strukturwandel 

      

      

      

 
      

 
      
 

      

 Ausschuss für Umwelt und 
Klimaschutz 

 Ausschuss für Bau und Verkehr 

 Hauptausschuss 

 Stadtverordnetenversammlung 

 Beteiligung Ortsbeiräte nach 
KVerf 

 Information an AG Ortsteile 

 Jugendhilfeausschuss 

      

 
      

18.01.2023 

25.01.2023 

      

 
      

      

 

Beratungsgegenstand: 

6. Aktualisierung des Beschlusses zur Bildung des Hauptausschusses 
für die VII. Wahlperiode 

 

Beschlussvorschlag: 

Die Stadtverordnetenversammlung möge auf Antrag/Vorschlag der Fraktion SPD 
beschließen: 
 
- Herr Dr. Tilo Biesecke (SPD) wird als stellvertretendes Mitglied des Hauptausschusses für  
  Herrn Gunnar Kurth bestellt. 
 
 
 
 
 

 

Tobias Schick 
                          

 

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     

 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     

 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     



Vorlagen-Nr.: OB-005/23      

2 

Problembeschreibung/Begründung: 

 
Mit Antrag der Fraktion SPD im Zusammenhang mit der Mandatsrückgabe von Herrn Denis 
Kettlitz ergibt sich eine Neubesetzung eines stellvertretenden Mitgliedes im Hauptausschuss. 
 
Siehe beigefügtes Schreiben der Fraktion SPD vom 10.01.2023. 
 
Die Bestellung erfolgt gemäß § 41 (6) BbgKVerf i.V.m. § 41 (4) BbgKVerf durch offenen 
Wahlbeschluss. 
 
Anlage 1: 
 
- Feststellung der namentlichen Besetzung des Hauptausschusses mit Stand vom 
11.01.2023 
 

 

Finanzielle Auswirkungen:  Ja  Nein 

1. Gesamtkosten: 

 
- je nach Teilnahme an den Sitzungen 

2. Sicherstellung der Finanzierung: 

 

3. Folgekosten: 

 

 


